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Abschnitt 1
Beirate

§1
Bildung der Beirate

(1) Fur folgende Stadt- und Ortsteile sind Beirate zu wéhlen:

1. Oirtsteil Blockland

2. Stadtteil Blumenthal

3. Ortsteil Borgfeld

4. Stadtteil Burglesum

5. Stadtteil Findorff

6. Stadtteil Gropelingen, Ortsteil Industriehéfen

7. Stadtteil Hemelingen

8. Stadtteil Horn-Lehe
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Stadtteil Huchting

Stadtteil Mitte

Stadtteil Neustadt

Stadtteil Oberneuland

Stadtteil Obervieland

Stadtteil Ostliche Vorstadt

Stadtteil Osterholz

Stadtteil Schwachhausen

Ortsteil Seehausen

Ortsteil Strom

Stadtteil Vahr

Stadtteil Vegesack

Stadtteil Walle

Stadtteil Woltmershausen, Ortsteile Hohentorshafen und Neustadter Hafen.

(2) Die Zahl der zu wahlenden Mitglieder eines Beirates richtet sich nach der
Einwohnerzahl des Beiratsbereiches:

bis 2 000 Einwohner:
von 2 001 bis 5 000 Einwohner:
von 5 001 bis 9 000 Einwohner:

von 9 001 bis 18 000 Einwohner:

von 18 001 bis 27 000 Einwohner:

7 Mitglieder
9 Mitglieder
11
Mitglieder
13
Mitglieder
15
Mitglieder
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6. von 27 001 bis 36 000 Einwohner: 17
Mitglieder

7. ab 36 001 Einwohner: 19
Mitglieder.

Mal3geblich fur die Anzahl der Beiratsmitglieder ist die Einwohnerzahl der amtlichen
Bevolkerungsstatistik am 31. Dezember des vorletzten Jahres vor Ablauf der Wahlperiode.
Endet die Wahlperiode der Blrgerschaft vorzeitig, ist die Einwohnerzahl der amtlichen
Bevdlkerungsstatistik maf3geblich, die am Tag der Entscheidung tber das vorzeitige Ende
der Wahlperiode vorliegt.

§2
Wahlgrundsitze

Die Beiratsmitglieder werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl fur die Dauer der Wahlperiode der Blrgerschaft gewahlt.

8§83
Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Deutschen sowie Unionsbirgerinnen und Unionsburger, die im
Beiratsbereich gemaf § 1 des Bremischen Wahlgesetzes an der Wahl zur
Stadtburgerschaft teilnehmen kénnen.

§4
Wahlbarkeit

Wahlbar zum Beirat ist jede nach § 3 wahlberechtigte Person, die am Wahltage das 18.
Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Beiratsbereich
eine Wohnung innehat oder, sofern sie eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland
nicht innehat, sich sonst gewdhnlich aufhalt. Die Bestimmungen des Bremischen
Wahlgesetzes tber die Wohnung, die Berechnung der Fristen und den Ausschluss von der
Wabhlbarkeit gelten entsprechend.

Abschnitt 2
Aufgaben und Rechte der Beiréte

8§85
Aufgaben der Beirate

(1) Der Beirat berat und beschliel3t Uber die 6rtlichen Angelegenheiten von 6ffentlichem
Interesse.
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(2) Die zustandigen Stellen bertcksichtigen die Beschliisse des Beirates nach MalRgabe
dieses Ortsgesetzes und beziehen den Beirat friihzeitig in ihre Tatigkeit ein. Die fachlich
zustandigen senatorischen Behorden stellen sicher, dass die zustandigen Stellen
innerhalb ihres Verantwortungsbereiches die Pflichten nach diesem Ortsgesetz
wahrnehmen. Die fachlich zustandigen senatorischen Behdrden haben dem Beirat Uber
die Ortsamtsleitung nach Eingang des Beiratsbeschlusses innerhalb von sechs Werktagen
eine Eingangsbestatigung und innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme zu der
Angelegenheit zu Gibersenden. Die Frist zur Stellungnahme kann im Einvernehmen mit
dem Beirat verlangert werden.

(3) Zustandige Stellen sind die Behdorden, die Eigenbetriebe und die sonstigen offentlichen
Stellen der Stadtgemeinde Bremen, die der Aufsicht der Stadtgemeinde Bremen
unterstehenden juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts sowie die Unternehmen in
der Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadtgemeinde Bremen mit Mehrheit
beteiligt ist.

(4) Die Vorschriften dieses Ortsgesetzes finden ihre Begrenzung in héherrangigem Recht
und den daraus gegebenen Zustandigkeiten. Bei Meinungsverschiedenheiten Uber die
Rechte des Beirates oder deren Versagung vermittelt die Aufsichtsbehdrde unter Wahrung
der Ressortverantwortung zwischen dem Beirat und der fachlich zustandigen
senatorischen Behorde.

(5) Der Beirat wirkt gemeinsam mit dem Ortsamt darauf hin, dass seine Mal3nahmen,
Planungen, Stellungnahmen und Beschliisse sowohl geschlechtergerecht und im Hinblick
auf die Auswirkungen transparent sind als auch die Herstellung von Barrierefreiheit
fordern.

§6
Biirger-, Jugend- und Seniorenbeteiligung

(1) Der Beirat gewabhrleistet die Burgerbeteiligung im Beiratsbereich und regt sie an.
Insbesondere kann der Beirat, auch gemeinsam mit anderen Beiraten,

1. Stadtteilforen und Einwohnerversammlungen veranstalten,

2. Moderations-, Mediations- und Schlichtungsverfahren anregen,

3. Kinder und Jugendliche an Entscheidungsprozessen beteiligen.

(2) Der Beirat berat und beschliel3t Gber die aus der Bevolkerung kommenden Wiinsche,

Anregungen und Beschwerden, soweit sie sich auf den Beiratsbereich beziehen. Das
Ortsamt gibt den Beschluss bekannt.
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(3) Der Beirat fordert und unterstitzt das kommunalpolitische Engagement von
Jugendlichen im Beiratsbereich. Der Beirat kann zur Beteiligung von Jugendlichen, die im
Beiratsbereich wohnen oder dort einen Lebensschwerpunkt haben, insbesondere ein
Gremium griinden, dem Jugendliche aufgrund einer Wahl angehéren (Jugendbeirat) oder
das aus Jugendlichen besteht, die Interesse an einer kontinuierlichen Teilnahme bekundet
haben (Jugendforum). Die Jugendbeirate und Jugendforen sollen zu gleichen Teilen aus
Madchen und Jungen bestehen. Uber die Einzelheiten der Einsetzung und der Aufgaben
entscheidet der Beirat durch Beschluss. Die Geschéftsfihrung obliegt dem Ortsamt. Sie
kann vom Beirat an einen Dritten tUbertragen werden. Die Geschaftsordnung des Beirates
kann den Mitgliedern des Jugendbeirates oder des Jugendforums Rede- und
Antragsrechte fur die Sitzungen des Beirates und seiner Ausschisse gewéahren.

(4) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, kbénnen in
beiratsbezogenen Angelegenheiten Antrage an den Beirat stellen, soweit sie in die
Veroffentlichung ihres Namens und ihres Vornamens ausdricklich einwilligen. Die
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf gilt als Riicknahme des
Antrags. Im Falle eines Widerrufs sollten Name und Vorname des Antragstellers oder der
Antragstellerin in bereits veroffentlichten Burgerantragen nachtréaglich unkenntlich gemacht
werden, soweit dies moglich ist. Der Beirat oder ein Ausschuss des Beirats berat die
Antrage binnen sechs Wochen. Das Ortsamt teilt das Beratungsergebnis der
Antragstellerin oder dem Antragsteller unverziglich schriftlich mit.

(5) Der Beirat soll die im Beiratsbereich arbeitenden Institutionen, Vereine, Initiativen und
alle anderen demokratischen Vereinigungen im Sinne eines Interessenausgleichs
unterstitzen. Die Delegierten der Seniorenvertretung sind in Angelegenheiten, die tber
das gewohnte Mal3 hinaus seniorenpolitisch Bedeutung haben, im Beirat oder in einem
Ausschuss des Beirates zu horen.

§7
Informationsrechte des Beirates

(1) Der Beirat wird auf Antrag mindestens eines Viertels seiner gesetzlichen Mitglieder zu
Sachthemen mit Bezug auf den Beiratsbereich

1. Uber das Ortsamt Anfragen an die fachlich zustandigen senatorischen Behérden
richten oder

2. Uber die fachlich zustandige senatorische Behérde einzuladende Vertreterinnen oder

Vertreter der zustandigen Stellen oder Sachverstandige in einer Beiratssitzung
anhdren.
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Die Anfragen sind unverandert und unmittelbar weiterzuleiten. Die zustandigen Stellen
sind Uber die fachlich zustandige senatorische Behorde zur Auskunft verpflichtet. Im Falle
der Nummer 1 ist die Auskunft innerhalb eines Monats zu erteilen; die Frist kann im
Einvernehmen mit dem Beirat verlangert werden. Im Falle der Nummer 2 sind die
zustandigen Stellen verpflichtet, in Absprache mit dem Beirat oder Ortsamt, eine
Vertreterin oder einen Vertreter in die Sitzung des Beirates zu entsenden. Die Einladung
zur Anhdrung ist mindestens 3 Wochen vor der Beiratssitzung der fachlich zustandigen
senatorischen Behorde zu Gbersenden. In der Einladung sind die Sachthemen, zu denen
die Anhorung erfolgen soll, hinreichend konkret zu benennen.

(2) Ein Informationszugang des Beirates kann nur ausgeschlossen werden, wenn und
soweit gesetzliche Griinde, schutzwirdige Belange Betroffener oder zwingende 6ffentliche
Belange dem entgegenstehen. Werden Belange eines Dritten durch den Antrag auf
Informationszugang berihrt, wird § 8 Absatz 1 des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes
angewandt. Eine Informationsversagung ist zu begriinden.

(2a) Jedes Beiratsmitglied ist berechtigt, Anfragen zu Antragen von Einwohnerinnen und
Einwohnern im Sinne von § 6 Absatz 4 lber das Ortsamt an die Antragstellenden zu
richten. Die Anfragen sind unverandert und unmittelbar weiterzuleiten. Mit Zustimmung
des Antragstellenden durfen dessen Kontaktdaten durch das Ortsamt an Beiratsmitglieder
ubermittelt werden.

(3) Der Beirat wird auf Antrag eines Viertels seiner gesetzlichen Mitglieder Einsicht in die
beim Ortsamt befindlichen Akten nehmen. Das Recht des Beirates auf Akteneinsicht tbt
die Sprecherin oder der Sprecher oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter aus.
Zusatzlich kann ein von den Antragstellern benanntes Mitglied des Beirates hinzugezogen
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten Uber das Recht auf Akteneinsicht entscheidet die
Aufsichtsbehdrde.

(4) Der Beirat kann durch Beschluss rechtliche Beratung Uber seine Aufgaben und Rechte
durch den Senator oder die Senatorin fur Justiz und Verfassung in Anspruch nehmen. Die
Beratungsanfrage wird vom Ortsamt Uber die Aufsichtsbehdrde dem Senator oder der
Senatorin fur Justiz und Verfassung schriftlich tbermittelt; beim Ortsamt vorhandene
Unterlagen Uber den Sachverhalt, auf den sich die Beratungsanfrage bezieht, sind
beizufligen. Der Senator oder die Senatorin fur Justiz und Verfassung ist zur Auskunft
verpflichtet, sofern es sich um eine konkrete Fragestellung handelt und die Beantwortung
fur die Ausuibung der Beteiligungs-, Entscheidungs- und Zustimmungsrechte des Beirats
erforderlich ist. Die Antwort wird vom Senator oder der Senatorin fur Justiz und Verfassung
uber die Aufsichtsbehdrde dem Ortsamt und der fachlich zustandigen senatorischen
Behorde schriftlich Ubermittelt. Mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner gesetzlichen
Mitglieder kann der Beirat beschliel3en, dass eine solche Rechtsberatung durch eine
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Rechtsanwaltin oder einen Rechtsanwalt erfolgen soll, soweit er gleichzeitig aus den ihm
zugewiesenen Globalmitteln eine Kostendeckung darstellt und beschlief3t.

§8
MaBnahmen und Planungen

(1) Der Beirat beschlief3t die Durchfiihrung von Planungskonferenzen. Auf diesen stellen
die fachlich zustandigen senatorischen Behdrden gemeinsam ihre Planung fir den
Beiratsbereich rechtzeitig vor. Eine Planungskonferenz soll mindestens einmal pro
Wahlperiode und in der Regel auRerhalb von regularen Beirats- oder Ausschusssitzungen
stattfinden. Auf Planungskonferenzen sind die Regelungen, die fiir Beiratssitzungen
gelten, entsprechend anzuwenden. Die fachlich zustdndigen senatorischen Behérden sind
zur Teilnahme nach Terminabsprache verpflichtet. Flr mehrere Beiratsbereiche kdnnen
gemeinsame Planungskonferenzen durchgefiihrt werden. Die Einladung zur
Planungskonferenz ist mindestens 4 Wochen vor der Planungskonferenz der fachlich
zustandigen senatorischen Behodrde zu tbersenden. In der Einladung sind die
Sachthemen, zu denen die Anhérung erfolgen soll, hinreichend konkret zu benennen.

(2) Der Beirat hat das Recht, eigene Planungsabsichten zu erarbeiten sowie die
Reihenfolge der Bearbeitung von Bauleitplanen und die Aufstellung von Stadtteilkonzepten
vorzuschlagen. Er kann diese Uberlegungen tber die zustandigen Stellen den
Deputationen oder Parlamentsausschissen vorlegen. Der Beirat kann eigene Gutachten
und Planungen in Auftrag geben, soweit seine Mittel dies zulassen.

(3) Der Beirat wirkt an Konzepten fir Freiflachen zu gastronomischen Zwecken mit und
kann Ortsgesetze flr solche Nutzungen vorschlagen.

(4) Der Beirat hat das Recht, Antrage zur Haushaltsaufstellung, insbesondere zu selbst
entwickelten Vorhaben und Projekten, bei der fachlich zustandigen senatorischen Behdrde
zu stellen. Antrage zur Haushaltsaufstellung sind im Titel vom Beirat als solche zu
kennzeichnen. Uber diese Antrage berichtet die fachlich zustandige senatorische Behorde
in einer Sitzung vor den Haushaltsberatungen in der zustandigen Deputation. Die fachlich
zustandigen Ausschisse und die Haushalts- und Finanzausschusse sind rechtzeitig zu
informieren. Naheres regeln die jeweiligen von der Senatorin oder dem Senator fur
Finanzen erlassenen Richtlinien zur Aufstellung der Haushalte.

8§89
Beteiligungsrechte des Beirates

(1) Der Beirat berat und beschliel3t Gber die von den zustdndigen Stellen gemaf § 31
erbetenen Stellungnahmen. Dies gilt insbesondere flir folgende Angelegenheiten:

1.
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10.

11.

12.

12a.

13.

Aufstellung, Anderung und Aufhebung des Flachennutzungsplanes, von
Bebauungsplanen und Veranderungssperren und sonstigen Stadt- und
Entwicklungsplanen;

Festlegung von Sanierungs- und Untersuchungsgebieten;

Erteilung von Bauvoranfragen und Baugenehmigungen mit planungsrechtlichem
Ermessensspielraum; Genehmigungsfreistellungen, Beseitigungsanzeigen und
planungsrechtliche Entscheidungen ohne Ermessensspielraum sind dem Beirat zur

Kenntnis zu geben,;

Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde nach § 36 Absatz 1 Satz 2 des
Baugesetzbuchs;

Planung, Errichtung, Ubernahme, wesentliche Anderung, Aufhebung sowie
Nutzungsanderung von 6ffentlichen Einrichtungen;

Vermietung, Ankauf, Verkauf, wesentliche Umnutzung und Zwischennutzung von
offentlichen Flachen und Gebauden; die Grundziige der vorgesehenen Planungen
sind dem Beirat vorzulegen;

sozial-, kultur-, bildungs-, gesundheits- und umweltpolitische Mal3hahmen;
Maflinahmen zur Grundstiicksentsorgung und -entwasserung;

Vergabe von offentlichen stadtteilbezogenen Zuwendungen,;

Anderung der stadtbremischen Verwaltungsbezirke;

Entwicklung der Schulen und Kindertagesbetreuung im Stadtteil;

Aufstellung von Mobilfunkanlagen auf 6ffentlichen Gebauden und Flachen im
Stadtteil;

Aufstellung von oberirdischen Verteilerkasten fir Telekommunikationsnetze auf
offentlichen Verkehrswegen im Stadtteil; das Nahere zum Verfahren regelt eine

Richtlinie des Senats;

Ausbau und Umbau von Stral3en, Wegen, Platzen, Grun- und Parkanlagen.
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(2) Der Beirat berat und beschliel3t ferner tiber die von Bundes- oder Landesbehdrden
oder sonstigen Stellen erbetenen Stellungnahmen, insbesondere in folgenden Fallen:

1. Aufstellung, Anderung und Aufhebung des Landschaftsprogramms und Durchfiihrung
von Planfeststellungsverfahren;

2. Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.

(3) Der Beirat kann die Ehrung von Birgerinnen und Birgern vorschlagen.

§10
Entscheidungs- und Zustimmungsrechte des Beirates

(1) Der Beirat entscheidet Uber

1. die Verwendung der Globalmittel fir orts- und stadtteilbezogene MalRnahmen gemaf
8 32 Absatz 3;

la. die Verwendung von zweckgebundenen Mitteln, die Beiraten von den zustandigen
Ressorts stadtteilbezogen Ubertragen werden konnen;

2. den Standort fur die Aufstellung von Kunstwerken im 6ffentlichen Raum;

3. verkehrslenkende, -beschrankende und -beruhigende MalRnahmen, soweit diese
stadtteilbezogen sind; dazu sind Richtlinien durch die fachlich zustandige
senatorische Behdrde im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehdrde zu erlassen;

4. die Organisation und Durchfihrung von Gemeinschaftsveranstaltungen im Stadltteil;

5. die Planung und Durchflihrung eigener stadtteilorientierter sozial-, kultur- und
umweltpolitischer Projekte;

6. den Abschluss und die Pflege von stadtteilorientierten Partnerschaften, soweit
gesamtstadtische Interessen nicht entgegenstehen;

7. Ausbau, Umbau, wesentliche Um- und Zwischennutzung und Benennung von

offentlichen Wegen, Platzen, Grin- und Parkanlagen, soweit diese stadtteilbezogen
sind;
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uber die Benennung von Stral3en nach § 37 Absatz 2 des Bremischen
Landesstrallengesetzes und von offentlichen Gebauden, sofern sie stadtteilbezogen
Ist;

9. die Schwerpunktsetzung von besonderen Reinigungsaktionen im Stadtteil;

10. den Standort von Wertstoffsammelplatzen auf 6ffentlichen Flachen.

(2) Im Einvernehmen mit der zustandigen Stelle entscheidet der Beirat Uber

1. Planungen fir Mittel der Kinder- und Jugendférderung;

2. Planungen fur Einrichtung, Fortbestand, Unterhaltung und Sanierung von 6ffentlichen
Kinderspielplatzen;

3. Planungen fur den Mitteleinsatz zur Unterhaltung von stadtteilbezogenen Grin- und
Parkanlagen einschlief3lich der darin befindlichen Wege und Platze, mit Ausnahme
von MalRhahmen zur Verkehrssicherung;

4. die offentliche Nutzung von Freiflachen der Kinder-, Jugend- und
Bildungseinrichtungen im Stadtteil aul3erhalb ihrer Betriebszeiten im Einvernehmen
mit dem Trager der betroffenen Einrichtung.

(3) Der Beirat entscheidet Uber die Verwendung der stadtteilbezogenen Mittel im
Stadtteilbudget gemal § 32 Absatz 4 nach MalRgabe des Haushaltsplanes. Die
Entscheidungshoheit fir das Stadtteilbudget bezieht sich auf die in Absatz 1 Nummer 3, 7
und 8 genannten Mal3Bhahmen. Daneben sind Antrage auf Finanzierung von verkehrlichen

InvestitionsmalRnahmen im Beiratsbereich, wie beispielsweise die Sanierung von Geh-
und Radwegen, aus dem Stadtteilbudget zulassig. Malinahmen der Birgerbeteiligung
nach Absatz 4 sind aus den stadtteilbezogenen Mitteln im Stadtteilbudget zu finanzieren.

(4) Das Entscheidungsrecht iiber die Benennung von Ortlichkeiten nach Absatz 1 Nummer
7 und 8 umfasst auch die Entscheidung uber eine Umbenennung der Ortlichkeit sowie
uber den Text auf Zusatzschildern, die den Namen der Ortlichkeit erlautern oder in der
Regionalsprache Niederdeutsch wiedergeben. Vor der Entscheidung tber eine
Umbenennung von Stral3en und Platzen hat der Beirat eine niedrigschwellige
Burgerbeteiligung in Form einer Einwohnerversammlung zu gewahrleisten; dabei sind
mindestens die Anwohnenden der betroffenen Stral3e oder Platze einzuladen, die das 14.
Lebensjahr vollendet haben; von der Einwohnerversammlung kann durch einstimmigen
Beschluss des Beirats abgesehen werden, wenn nur ein geringes offentliches Interesse zu
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erwarten ist. In geeigneten Fallen soll der Beirat bei der Benennung und Umbenennung
von Ortlichkeiten bevorzugt herkdommliche Bezeichnungen in niederdeutscher Sprache
einbeziehen.

8§11
Entscheidung bei unterschiedlichen Auffassungen

(1) Stimmt im Falle des § 9 Absatz 1 eine zustandige Stelle der Stellungnahme des
Beirates nicht zu oder wird im Falle des § 10 Absatz 2 kein Einvernehmen erzielt, so wird

auf Verlangen des Beirates der Beratungsgegenstand innerhalb eines Monats auf die
Tagesordnung der néchsten Beiratssitzung gesetzt, um das Einvernehmen herzustellen.
Wird das Einvernehmen nicht hergestellt, legt die zustandige Stelle vorbehaltlich der
Bestimmung des Artikels 67 Absatz 2 der Landesverfassung die Angelegenheit mit
vollstdndigem Beschluss des Beirates der zustandigen Deputation oder dem zustandigen
Parlamentsausschuss vor. Diese beraten und beschlieen innerhalb von zwei Monaten
uber die Angelegenheit, wenn der Beirat dies bei seiner Beschlussfassung beantragt. Die
Satze 1 bis 3 gelten nicht bei unterschiedlicher Auffassung bei Beteiligungsrechten nach §
9 Absatz 1 Nummer 3 und 4.

(2) Der Beirat und die zustandige Stelle sind von der Deputation oder dem
Parlamentsausschuss zu horen. Das Ortsamt soll an der Beratung teilnehmen.

(3) Nach Abschluss des Verfahrens nach Absatz 1 entscheidet auf Antrag des Beirates in
den Fallen des § 9 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 10 sowie § 10 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 die
Stadtburgerschaft.

(4) Der Beirat kann im Ubrigen eine Angelegenheit nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 2
zum Anlass nehmen, eine Beratung in der Stadtblirgerschaft zu beantragen.

(5) Bei unterschiedlichen Auffassungen von Beirat und zustandiger Stelle dartber, ob es
sich tatsachlich um den Fall eines Entscheidungsrechts eines Beirats nach § 10 Absatz 1
handelt, entscheidet darliber die fachlich zustandige Deputation. Durch die Entscheidung
der Deputation wird der Rechtsweg weder beeintrachtigt noch ausgeschlossen.

Abschnitt 3
Arbeitsweise der Beirate

§12
Geschaftsordnung

Der Beirat beschliel3t zu Beginn seiner Wahlperiode eine Geschéaftsordnung und
verotffentlicht diese in geeigneter Weise; die von der Aufsichtsbehdrde erlassenen
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Richtlinien sind einzuhalten. Der Beirat kann die Geschaftsordnung im Laufe der
Wabhlperiode durch Beschluss andern.

§13
Einberufung

(1) Zu einer Sitzung des Beirates ladt die Ortsamtsleitung in Absprache mit der Sprecherin
oder dem Sprecher ein.

(2) Auf Antrag von einem Viertel der Beiratsmitglieder muss eine Beiratssitzung innerhalb
von zwei Wochen stattfinden.

(3) Die erste Sitzung muss innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Wahlperiode des
vorhergehenden Beirates stattfinden.

§14
Sitzungen des Beirates

(1) Die Sitzungen des Beirates sind 6ffentlich und finden in barrierefreien R&umen statt.
Liegen zwingende Grinde vor, kann der Beirat in Einzelfallen abweichend beschliel3en.

(2) Der Beirat ist berechtigt, die 6ffentlichen Sitzungen zu unterbrechen und nicht 6ffentlich
fortzusetzen oder eine nicht 6ffentliche Sitzung anzuberaumen, wenn es ein
Beiratsmitglied oder die Ortsamtsleitung beantragt. Uber diesen Antrag entscheidet der
Beirat unter Ausschluss der Offentlichkeit.

(2a) Die Ortsamtsleitung kann den Zutritt zu 6ffentlichen Sitzungen des Beirates
beschranken oder von der Einhaltung von personlichen Hygiene- und Schutzmaf3hahmen
abhangig machen, soweit dies erforderlich ist, um ein mit der Gewahrleistung der
Offentlichkeit verbundenes Infektionsrisiko zu verringern. Der Beirat kann zusatzlich oder,
wenn anders eine Offentlichkeit der Sitzung nicht sichergestellt werden kann, eine
Beteiligung der Offentlichkeit mittels Ubertragung der 6ffentlichen Sitzung durch geeignete
digitale Verfahren sowie durch Zulassung von Vertreterinnen und Vertretern der Presse
sicherstellen.

(3) Vorgéange, die vertrauliche Informationen, insbesondere personenbezogene Daten
sowie Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse enthalten oder offentliche Belange betreffen,
die eine vertrauliche Behandlung zwingend erfordern, sind in nicht dffentlicher Sitzung zu
behandeln. In 6ffentlichen Sitzungen des Beirates diurfen Beiratsmitglieder,
Behordenvertreterinnen und Behdrdenvertreter und Sachverstandige personenbezogene
Daten nur in einer Form bekannt geben, die der anwesenden Offentlichkeit keine
Zuordnung zu einer bestimmten oder bestimmbaren natirlichen Person ermdglicht, es sel
denn, die betroffene Person hat in die Bekanntgabe eingewilligt. Abweichend hiervon
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kénnen bei der Behandlung von Bauverfahren von besonderem offentlichem Interesse in
offentlichen Sitzungen Angaben zur Lage von Grundstiicken und Bauvorhaben, wie die
Flurstiicksbezeichnung oder die Adresse, gemacht werden, wenn dies flr die Erérterung
der Angelegenheit notwendig ist und hierdurch keine erhebliche Gefahr fur die 6ffentliche
Sicherheit droht. Unter den gleichen Voraussetzungen kbnnen Name, Titel, akademischer
Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung sowie Blroanschrift von Personen, die an einem
Bauverfahren ausschlief3lich in dienstlicher oder beruflicher Funktion beteiligt sind,
genannt werden.

(4) Die Ortsamtsleitung oder die Vertretung der Ortsamtsleitung leitet die Sitzungen. Sie
hat kein Stimmrecht. Im Verhinderungsfall kann auf Beschluss des Beirats die
Beiratssprecherin oder der Beiratssprecher die Sitzungen leiten. Sind auch diese
verhindert, kann die stellvertretende Beiratssprecherin oder der stellvertretende
Beiratssprecher die Sitzungen leiten. Die Beiratssprecherin oder der Beiratssprecher
sowie die stellvertretende Beiratssprecherin oder der stellvertretende Beiratssprecher
behalten das Stimmrecht.

(5) Ton- und Bildubertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen in 6ffentlichen
Sitzungen durch Presse, Rundfunk und &hnliche Medien sind zulassig. Gleiches gilt fur
vom Beirat selbst veranlasste Ton- und Bildubertragungen sowie Ton- und
Bildaufzeichnungen in 6ffentlichen Sitzungen. Alle Aufnahmen sind vor Aufnahmebeginn
anzukindigen. Ton- und BildUibertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen sind dann
nicht zuléassig, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder eines Beirats entsprechend
beschliel3t.

§15
Beschlussfahigkeit

(1) Die Sitzungsleitung stellt die Beschlussfahigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Der Beirat
ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder geladen und mehr als die Halfte der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlisse sind auch dann gultig, wenn sie
gefasst werden, ohne dass die Beschlussfahigkeit vorher angezweifelt wurde.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfahigkeit zurtickgestellt worden und wird der
Beirat zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er ohne Rucksicht
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig, wenn darauf in dieser Einladung
hingewiesen worden ist.

§16
Beschlussfassung

(1) Beschlusse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als
Ablehnung. Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit zahlen nur Ja- und Nein-Stimmen.
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(2) Beschlusse der Beirate sind durch das Ortsamt bekannt zu geben und den
zustandigen Stellen Uber die fachlich zustandigen senatorischen Behorden zu tbermitteln.
Beiratsbeschlisse, die aus einer Planungskonferenz stammen, werden zusétzlich an den
zustandigen Ausschuss der Stadtburgerschaft oder an die zustandige Deputation zur
Kenntnis Ubermittelt.

(3) Die 88 5 bis 11 finden in den Beiratsbereichen mit Hafengebieten keine Anwendung auf
ausschlief3lich das Hafengebiet betreffende Angelegenheiten.

(4) Beschliusse des Beirates, die gegen geltendes Recht verstol3en, sind von der
Ortsamtsleitung binnen zwei Wochen schriftlich zu beanstanden. Zu dieser Beanstandung
ist eine Rechtsauskunft bei der Aufsichtsbehorde einzuholen. Die Beanstandung hat
aufschiebende Wirkung. Uber die strittige Angelegenheit ist in einer neuen Sitzung des
Beirates zu beraten. Ist der Beirat nicht bereit, seinen Beschluss zu andern, hat die
Ortsamtsleitung diesen Beschluss innerhalb einer Woche der Aufsichtsbehdrde
vorzulegen; diese fuhrt eine Entscheidung des Senats herbei.

8§17
Wahlen durch Beirite

(1) Gewahlt wird, wenn kein Mitglied des Beirates widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen,
sonst durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wahlen.

(2) Gewabhlt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten hat. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das von der Ortsamtsleitung zu ziehende Los.

(3) Sind mehrere gleichartige Wahlstellen zu besetzen, so ist nach dem Verfahren nach
Sainte Lagué/Schepers aufgrund der fur die Parteien und Wahlervereinigungen,
Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber Beiratsbereich abgegebenen Stimmen zu
wahlen, auRer wenn einstimmig etwas anderes beschlossen worden ist. Uber die
Zuteilung der letzten Wabhlstelle entscheidet bei gleicher Hochstzahl das von der
Ortsamtsleitung zu ziehende Los. Satz 1 und 2 gilt nicht fir die Besetzung von
Ausschissen gemald § 23.

(4) Der Beirat wahlt die Beiratssprecherin oder den Beiratssprecher in geheimer Wahl.
Gewahlt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Kann sich in zwei
Wabhlgangen niemand durchsetzen, wird der Wahlvorgang unterbrochen und auf einer
folgenden Beiratssitzung frihestens nach zwei Wochen und spatestens nach vier Wochen
mit einem letzten Wahlgang fortgesetzt. In diesem dritten Wahlgang stehen nur noch die
beiden Kandidierenden zur Wahl, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
haben; haben im zweiten Wahlgang mehrere Kandidierende die zweitmeiste Anzahl von
Stimmen erhalten, stehen im dritten Wahlgang ausnahmsweise mehr als zwei
Kandidierende zur Wahl, namlich die mit den meisten und den zweit-meisten Stimmen. In
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der Stichwahl ist gewéhlt, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das durch die Ortsamtsleitung zu ziehende Los zwischen den Kandidierenden,
die in der Stichwahl gleich viele Stimmen erhalten haben. Die Wahl der stellvertretenden
Beiratssprecherin oder des stellvertretenden Beiratssprechers erfolgt entsprechend den
Satzen 1 bis 6. Eine Abwahl erfolgt durch eine Neuwahl.

(5) Sind Parteien und Wéahlervereinigungen beispielsweise durch Austritt des
Beiratsmitgliedes aus seiner Partei oder Wahlervereinigung nicht mehr im Beirat vertreten,
entfallt die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern dieser Parteien und
Wahlervereinigungen auf Wabhlstellen. Diese sind entsprechend der Zusammensetzung
des Beirates neu zu besetzen. Satz 1 gilt auch fur Ubertritte von Beiratsmitgliedern zu
Parteien, die nicht zur Beiratswahl angetreten sind.

Abschnitt 4
Beiratsmitglieder

§18
Stellung der Beiratsmitglieder

(1) Die Beiratsmitglieder sind an Auftrage nicht gebunden. Sie haben sich bei ihrer
Tatigkeit durch ihre freie, nur durch das Allgemeinwohl bestimmte Uberzeugung leiten zu
lassen.

(2) Die Beiratsmitglieder Giben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus. Steht das Beiratsmitglied in
einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis, so ist ihm die fir seine Tatigkeit notwendige freie Zeit
zu gewahren. Die Beiratsmitglieder dirfen in der Ubernahme und Austibung ihres
offentlichen Ehrenamtes nicht beschréankt oder benachteiligt werden.

(3) Die Beiratsmitglieder haben Anspruch auf Sitzungsgeld oder Ersatz ihrer notwendigen
Auslagen und ihres Verdienstausfalls. Voraussetzung und Hohe regelt der Senat.

(4) Ortsamter kbnnen Namen, die Erreichbarkeit sowie eine etwaige Funktion im Beirat
von Beirats- und Ausschussmitgliedern veréffentlichen. Sofern das jeweilige Beirats- oder
Ausschussmitglied eingewilligt hat, gilt dies auch fir Fotos.

§19
Verschwiegenheitspflicht

(1) Das Beiratsmitglied hat, auch nach der Beendigung seiner Tatigkeit, tber die ihm
bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht fur
Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder fur Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedurfen.
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(2) Das Beiratsmitglied darf ohne Genehmigung Uber Angelegenheiten, tber die es
Verschwiegenheit zu wahren hat, weder vor Gericht noch auf3ergerichtlich aussagen oder
Erklarungen abgeben.

(3) Die Genehmigung, als Zeugin oder Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, wenn
die Aussage dem Wohl des Landes oder der Stadtgemeinde Bremen Nachteile bereiten
oder die Erfullung 6ffentlicher Aufgaben ernstlich gefahrden oder erheblich erschweren
wirde.

(4) Ist das Beiratsmitglied Beteiligte oder Beteiligter in einem gerichtlichen Verfahren oder
soll ein Vorbringen der Wahrnehmung ihrer oder seiner berechtigten Interessen dienen, so
darf die Genehmigung auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfillt sind,
nur versagt werden, wenn ein zwingendes offentliches Interesse dies erfordert. Wird sie
versagt, so ist dem Beiratsmitglied der Schutz zu gewahren, den die 6ffentlichen
Interessen zulassen.

(5) Die Genehmigung entsprechend der Abséatze 2 bis 4 erteilt die Aufsichtsbehdrde.

§20
Mitwirkungsverbot

(1) Ein Beiratsmitglied darf nicht an Entscheidungen mitwirken, die ihm selbst, seiner
Ehegattin oder seinem Ehegatten oder seiner eingetragenen Lebenspartnerin oder seinem
eingetragenen Lebenspartner, seinem Verwandten bis zum dritten oder Verschwégerten
bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen
Person unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kénnen. Dieses Verbot erstreckt sich
auch auf die der Entscheidung vorausgehende Beratung. Als unmittelbar gilt nur derjenige
Vorteil oder Nachteil, der sich aus der Entscheidung selbst ergibt, ohne dass, abgesehen
von der Ausfiihrung von Beschlissen, weitere Ereignisse eintreten oder Mal3hahmen
getroffen werden missen.

(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn das Beiratsmitglied

1. Dbei einer natirlichen Person, einer juristischen Person oder einer Vereinigung, der die
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, gegen Entgelt
beschaftigt ist und nach den tatsachlichen Umstanden, insbesondere der Art seiner
Beschaftigung, ein Interessenwiderstreit anzunehmen ist,

2. Mitglied des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs einer
juristischen Person oder einer Vereinigung ist, der die Entscheidung einen
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei denn, er gehért den
genannten Organen als Vertreter oder auf Vorschlag der Stadtgemeinde an,
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3. inder Angelegenheit in anderer als 6ffentlicher Eigenschaft Gutachten abgegeben hat
oder sonst tatig geworden ist.

(3) Die Mitwirkungsverbote der Abséatze 1 und 2 gelten nicht,

1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevolkerungsgruppe angehort, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit beriihrt werden,

2. bei Wahlen in unbesoldete Stellen, die vom Beirat aus seiner Mitte vorgenommen
werden.

(4) Wer annehmen muss, nach Absatz 1 oder 2 an der Beratung und Entscheidung
gehindert zu sein, hat dies der Ortsamtsleitung mitzuteilen. Ob ein Mitwirkungsverbot
besteht, entscheidet der Beirat.

(5) Wer nach Absatz 1 oder 2 gehindert ist, an der Beratung und Entscheidung einer
Angelegenheit mitzuwirken, hat den Beratungsraum zu verlassen. Dies gilt auch fur die
Entscheidung nach Absatz 4 Satz 2. Bei einer 6ffentlichen Sitzung ist sie oder er
berechtigt, sich in dem flir Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmten Teil des Raumes
aufzuhalten.

§21
Verpflichtung

Zu Beginn seiner ersten Sitzung ist jedes Beiratsmitglied von der Ortsamtsleitung zur
gewissenhaften Tatigkeit und zur Verschwiegenheit besonders zu verpflichten. Das
Beiratsmitglied ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung der
Verschwiegenheitspflicht hinzuweisen. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

§ 22
Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Beirat endet an dem Tag, an dem das Beiratsmitglied seine
Hauptwohnung aufRerhalb der Stadtgemeinde Bremen bezieht.

(2) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Bremischen Wahlgesetzes entsprechend.
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Abschnitt 5
Ausschiisse und beiratsiibergreifende Zusammenarbeit

§23
Bildung von Ausschiissen

(1) Der Beirat kann fur bestimmte Aufgaben standige und nicht stdndige Ausschisse
einsetzen, die aus drei bis sieben Mitgliedern bestehen. Ausschisse kbnnen jederzeit vom
Beirat aufgeldst und neu gebildet werden.

(2) Der Beirat kann bestimmte Angelegenheiten Ausschiissen zeitlich begrenzt und
widerruflich zur endgultigen Beschlussfassung Ubertragen. Er kann die Entscheidung im
Einzelfall jederzeit an sich ziehen oder Entscheidungen von Ausschissen revidieren.

(2a) Die Zusammensetzung eines Ausschusses ist durch die Ortsamtsleitung nach dem
Verfahren nach Sainte Lagué/Schepers aufgrund der fur die Parteien und
Wabhlervereinigungen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber im Beiratsbereich
abgegebenen Stimmen vorzunehmen, aul3er wenn einstimmig etwas Anderes
beschlossen worden ist. Uber die Zuteilung der letzten Ausschussstelle entscheidet bei
gleicher Hochstzahl das von der Ortsamtsleitung zu ziehende Los. Die Parteien,
Wabhlervereinigungen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber benennen der
Ortsamtsleitung entsprechend der Sitzverteilung nach Satz 1 die Mitglieder, die sie in den
Ausschuss entsenden. Sie haben der Ortsamtsleitung jede Anderung in der Besetzung
unverzuglich schriftlich oder per Mail mitzuteilen.

(3) Neben den Ausschiissen nach Absatz 1 kann der Beirat fur bestimmte Aufgaben auch
Ausschusse einrichten, in die neben den Beiratsmitgliedern Vertreterinnen oder Vertreter
von Einrichtungen im Stadt- oder Ortsteil mit Rederecht entsandt werden. Der Beirat
bestimmt die Zahl der Mitglieder, die Beiratsvertreterinnen oder Beiratsvertreter und die
entsendungsberechtigten Einrichtungen.

(4) In die Ausschisse kdnnen neben Beiratsmitgliedern auch Personen als Mitglieder
entsandt werden, die im jeweiligen Beiratsbereich ihre Hauptwohnung innehaben oder,
sofern sie keine Wohnung innehaben, sich sonst gewohnlich aufhalten, dem Beirat aber
nicht angehdoren. In den Ausschiissen darf die Zahl dieser Mitglieder die Zahl der
Mitglieder aus dem Beirat nicht Ubersteigen. Das Entsenderecht steht den Parteien und
Wabhlervereinigungen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern in der Reihenfolge der
Hochstzahlen zu, die sich bei der Sitzverteilung nach Absatz 2a Satz 1 ergeben. Die Satze
1 bis 3 gelten nicht fur die Besetzung eines Sprecher- oder Koordinierungsausschusses.
Das Nahere regelt die Geschéftsordnung des Beirates.
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(5) Parteien und Wahlervereinigungen sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber,
auf die bei der Sitzverteilung nach § 17 Absatz 3 in einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist,
haben das Recht, eine Vertreterin oder einen Vertreter mit beratender Stimme in den
Ausschuss zu entsenden; Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Sind diese Parteien und
Wahlervereinigungen nicht mehr im Beirat vertreten, entfallt die in Satz 1 genannte
Entsendungen in die Ausschisse.

(6) 88 18 bis 22 gelten fur die Mitglieder von Ausschiissen und fir die Vertreterinnen oder
Vertreter nach Absatz 4 und Absatz 5 entsprechend. Scheidet ein Mitglied aus einem
Ausschuss aus, so erfolgt eine Nachbesetzung gemal Absatz 2a.

§24
Beiratslibergreifende Zusammenarbeit

(1) Beirate kbnnen im gegenseitigen Einvernehmen nicht standig tagende
Regionalausschisse einsetzen, wenn Angelegenheiten mehrere Beiratsbereiche betreffen.
Welchem Ortsamt die Geschaftsfihrung obliegt, bestimmen die betroffenen Beiréte im
Einvernehmen.

(2) Die Beirate bilden mit einfacher Mehrheit eine Beiratekonferenz zur Koordinierung der
Interessen aller Beiréte. Die Beirdtekonferenz gibt sich eine Geschéaftsordnung. Die
Fraktionen in der Stadtblrgerschaft konnen je ein Mitglied ihrer Fraktion als standigen
Gast in die Beiratekonferenz entsenden. Die Beiratekonferenz kann mit
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen Antrage an die Stadtbirgerschaft richten.

(3) Fur die Sitzungen der Regionalausschisse und der Beiratekonferenz gilt § 14 Absatz 1
bis 3 und 5 entsprechend.

§25
Sitzungen der Ausschiisse

(1) Die Ausschusssitzungen sind 6ffentlich. § 14 Absatz 1, 2, 3 und 5, 88 15 und 16 sind
entsprechend anzuwenden. Die Sitzungen des Sprecher- und Koordinierungsausschusses
sind nichtoffentlich.

(2) Jeder Ausschuss wahlt aus seiner Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher und eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Verteilung dieser Funktionen erfolgt nach dem
Verfahren nach Sainte Lagué/Schepers auf alle im Beirat vertretenen Parteien und
Wahlervereinigungen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

(3) Die Ortsamtsleitung oder die Vertretung der Ortsamtsleitung leitet die Sitzungen. Sie
hat kein Stimmrecht. Im Verhinderungsfall kann auf Beschluss des Ausschusses die
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Ausschusssprecherin oder der Ausschusssprecher die Sitzungen leiten. Die
Ausschusssprecherin oder der Ausschusssprecher behalt das Stimmrecht.

Abschnitt 6
Beiratssprecherin oder Beiratssprecher

§ 26
Beiratssprecherin oder Beiratssprecher

(1) Der Beirat wahlt aus seiner Mitte eine Sprecherin oder einen Sprecher und eine
Stellvertreterin oder eine Stellvertreter gemaf 8 17 Absatz 4.

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher vertritt den Beirat in der Offentlichkeit, gegentiber
parlamentarischen Gremien, Deputationen und zustéandigen Stellen.

(3) Die Sprecherin oder der Sprecher gibt die Informationen, die sie oder er in
Wahrnehmung ihrer oder seiner Funktion erhalt, unverziglich an den Beirat weiter.

(4) Die Sprecherin oder der Sprecher des Beirates hat Anspruch auf eine angemessene
Dienst- und Arbeitsbefreiung, § 18 Absatz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 7
Ortsamter, Ortsamtsleitung

8§27
Ortsamter

(1) Fur folgende Stadt- und Ortsteile ist jeweils ein gemeinsames Ortsamt einzurichten:

1. Stadtteile Findorff, Gropelingen, Walle, Ortsteil Industriehafen (Ortsamt West);
2. Stadtteile Mitte und Ostliche Vorstadt (Ortsamt Mitte/Ostliche Vorstadt);

3. Stadtteile Neustadt, Woltmershausen, Ortsteile Hohentorshafen und Neustadter
Hafen (Ortsamt Neustadt/Woltmershausen);

4. Stadtteile Schwachhausen und Vahr (Ortsamt Schwachhausen/Vahr).

(2) Fur die Ubrigen in § 1 genannten Stadt- und Ortsteile sind eigene Ortsamter
einzurichten.
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) §28
Ortliche Zustandigkeit

Der ortliche Zustandigkeitsbereich der einzelnen Beiréate und Ortséamter richtet sich nach
der stadtbremischen Verwaltungsbezirkseinteilung. Diese wird durch Ortsgesetz geregelt.

§29
Aufgaben der Ortsamter

(1) Die Ortsamter haben die Aufgabe, die bei ihnen wirkenden Beirate bei der Erfullung
ihrer Aufgaben zu unterstttzen und ihre Beschlisse bei den zustandigen Stellen zu
vertreten.

(2) Die Ortsamter sind verpflichtet, den gegenseitigen Kontakt zwischen den
Einwohnerinnen und Einwohnern, Beiraten und zustandigen Stellen zu fordern.

(3) Die Ortsamter sind gehalten, bei allen Angelegenheiten von o6ffentlichem Interesse tatig
zu werden. Winsche, Hinweise und Beschwerden aus der Bevélkerung sind zu
bertcksichtigen. Der Beirat ist dartiber zu informieren. Bei der Einleitung der erforderlichen
Schritte haben die Ortsamter die Beschliisse der Beirate und ihrer Ausschisse zu
vertreten und zu beachten.

(4) Die Ortsamter stellen den Beiratsmitgliedern die ihnen vorliegenden Unterlagen fur die
Vorbereitung von Sitzungen rechtzeitig zur Verfliigung und erarbeiten gegebenenfalls auch
Vorlagen mit Beschlussempfehlungen, wenn dies vom Beirat gewinscht wird.

(5) Die Ortsdmter haben im Rahmen des Stadtteilmanagements insbesondere die
Aufgabe, Malinahmen und Planungen im Beiratsbereich nach § 8 zusammenzufihren und
eine Koordination dieser Mal3nahmen und der Mal3hahmen der zustandigen Stellen
anzuregen.

(6) Die Ortsdamter sollen bei Bedarf Moderations-, Mediations- und Schlichtungsverfahren
im Stadtteil durchfuhren.

(7) Uber die Umsetzung und das Ergebnis eines Beiratsbeschlusses hat das Ortsamt den
Beirat rechtzeitig zu informieren.

§30
Aufgabeniibertragung

(1) Den Ortsamtern kénnen durch Ortsgesetz Aufgaben tUbertragen werden.

(2) Die Amter der Bauverwaltung unterhalten fur den Stadtbezirk Bremen-Nord
Aul3enstellen, die im Bauamt Bremen-Nord zusammengefasst sind.
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(3) Fiir das stadtbremische Uberseehafengebiet Bremerhaven nimmt das Hansestadt
Bremische Hafenamt, Bezirk Bremerhaven, Antrage entgegen, leitet sie an die zustandige
Behorde weiter und stellt Kontakte her, die die Zustandigkeit stadtbremischer Dienststellen
betreffen.

§31
Unterrichtungs- und Beteiligungspflicht der
zustandigen Stellen

(1) Soweit die zustandigen Stellen selbst oder durch Dritte 6ffentliche Aufgaben
wahrnehmen, holen sie bei drtlichen Angelegenheiten von offentlichem Interesse
rechtzeitig Gber das Ortsamt eine Stellungnahme des Beirates ein. Die erforderlichen
Akten sind dem Ortsamt zu Uberlassen. § 7 Absatz 2 gilt entsprechend.
Planungsabsichten und -inhalte sowie Ergebnisse von Untersuchungen sind zum
frihestmdglichen Zeitpunkt mitzuteilen.

(2) Die zustandigen Stellen holen bei MalRnahmen im Hafengebiet, die sich auf die
anliegenden Beiratsbereiche auswirken kdnnen, Stellungnahmen der zustandigen Beirate
ein.

§32
Mitwirkung an der Haushaltsaufstellung und Ausfiihrung

(1) Die Ortsamter wirken an der Aufstellung und Ausfiihrung der Haushaltsvoranschlage
mit, indem sie aufgrund von Beschlissen der Beirate Antrdge nach § 8 Absatz 4 Uber die
Aufsichtsbehdrde bei der fachlich zustandigen senatorischen Behorde stellen.

(2) Die fachlich zustandige senatorische Behorde leitet den Antrag der zustandigen
Deputation und den parlamentarischen Ausschiissen mit einer Stellungnahme zu. Das
Ergebnis der Beratungen in der Deputation und den parlamentarischen Ausschiissen ist
dem Ortsamt mitzuteilen. Bei Ablehnung sind die Griinde unverziglich bekannt zu geben.

(3) Im Haushaltsplan der Stadtgemeinde Bremen sind Globalmittel fur orts- und
stadtteilbezogene Malinahmen zu veranschlagen.

(4) Im Einzelplan des zusténdigen Ressorts werden die stadtteilbezogenen Mittel fur
Maflinahmen nach § 10 Absatz 1 Nummer 3, 7 und 8 (Stadtteiloudget) ausgewiesen, tber
die die Beirate gemal § 10 Absatz 3 entscheiden. § 10 Absatz 3 Satz 3 und 4 sind zu
bertcksichtigen.
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§33
Beteiligung mehrerer Ortsamter

(1) FUr Angelegenheiten, an denen mehrere Ortsamter beteiligt sind, ist das Ortsamt
federfuhrend, welches fur den gré3ten Anteil dieser Angelegenheiten zustandig ist.

(2) Falls unter den beteiligten Ortsamtern keine Einigung erzielt werden kann, bestimmt
die Aufsichtsbehdrde, welches Ortsamt federfuhrend ist.

8§34
Aufsichtsbehoérde

(1) Aufsichtsbehdorde fir die Ortsamter ist die Senatskanzlei.

(2) Die Aufsichtsbehotrde hat die Ortsamter bei der Erfillung ihrer Aufgaben zu
unterstitzen. Sie achtet auf die Einhaltung des geltenden Rechts.

(3) Zur Wahrung der Belange der Ortsdmter und Beirate ist die Aufsichtsbehérde
berechtigt, sich jederzeit bei den zustandigen Stellen tUber die Angelegenheiten der
Ortsamter und Beirate unterrichten zu lassen und sich an ihrer Beratung zu beteiligen.

§35
Ortsamtsleitung

(1) Die Ortsamtsleitung fuihrt die Bezeichnung ,Ortsamtsleiterin® oder ,Ortsamtsleiter*.

(2) Der Beirat wahlt die Ortsamtsleitung in geheimer Wahl. Gewabhlt ist, wer die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Kann sich in drei Wahlgéngen niemand
durchsetzen, wird das Besetzungsverfahren abgebrochen. Ein neues
Besetzungsverfahren ist unverzuglich einzuleiten. Der Senat beruft die Ortsamtsleitung als
haupt- oder ehrenamtliche Ortsamtsleitung. Ehrenamtliche Ortsamtsleitungen werden fir
die Dauer der Wahlzeit des Beirats berufen; nach deren Ablauf ben sie ihre Tatigkeit bis
zur Berufung einer nachfolgenden Ortsamtsleitung aus.

(3) Die Wahl durch die Beirate der in § 27 Absatz 1 genannten Ortsamter ist in einer
gemeinsamen Sitzung vorzunehmen; die Wahl hat gemeinsam zu erfolgen.

(4) Die Ortsamtsleitung kann vor Ablauf der Amtszeit abgewéhlt werden. Der Beschluss
uber die Abwahl bedarf der Mehrheit von mindestens drei Vierteln der gewahlten
Beiratsmitglieder in zwei Sitzungen. Zwischen den Sitzungen missen mindestens 21 Tage
liegen. Die Ladungsfrist fur beide Sitzungen betragt 14 Tage. Zwischen den Sitzungen ist
eine Anhorung der Ortsamtsleitung durch den Beirat durchzufiihren. Diese kann im
gegenseitigen Einvernehmen auch schriftlich durchgefiihrt werden. Die Abwahl wird mit
der Mitteilung des Beschlusses durch die oberste Dienstbehdrde wirksam. Absatz 3 gilt
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entsprechend mit der Maf3gabe, dass die Abwahl einer Mehrheit von mindestens drei
Vierteln der Gesamtzahl der gewahlten Mitglieder aller betroffenen Beirate bedarf. Die
Rechtsfolge des § 7 Absatz 6 Satz 5 des Bremischen Beamtengesetzes gilt nur fur
hauptamtliche Ortsamtsleitungen.

§ 36
Ehrenamtliche Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter

(1) Die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter der fir die Beiratsbereiche nach § 1 Absatz
1 Nummer 1, 3, 17 und 18 gebildeten Ortsamter sind ehrenamtlich tatig.

(2) Ehrenamtliche Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter erhalten eine monatliche
Aufwandsentschadigung. Das Néahere regelt der Senat.

Abschnitt 8
Schlussbestimmungen

§37
Richtlinien und Verwaltungsvorschriften

(1) Die Aufsichtsbehérde kann im Einvernehmen mit der fachlich zustandigen
senatorischen Behorde allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Ausfiihrung dieses
Ortsgesetzes erlassen.

(2) Richtlinien und Verwaltungsvorschriften, die die Zusammenarbeit der fachlich
zustandigen senatorischen Behdrden mit den Ortsdmtern und Beiraten betreffen, erlasst
die fachlich zustandige senatorische Behérde unter der Beteiligung der Beirate und der
Aufsichtsbehdrde.

) § 37a
Ubergangsregelungen

(1) 8 17 Absatz 5 findet erstmalig auf die Wahlen der Beirate Anwendung, die nach dem
20. Dezember 2018 gleichzeitig mit der nachsten Wahl zur Stadtburgerschaft
durchzufihren sind.

(2) 8 36 Absatz 1 wird erstmalig auf die Wahlen der ehrenamtlichen Ortsamtsleitungen, die
nach dem 20. Dezember 2018 mit der nachsten Wahl zur Stadtburgerschaft durchzufiihren
ist, angewendet.

(3) Auf die ehrenamtliche Ortsamtsleitung fur den Beiratsbereich nach § 1 Absatz 1
Nummer 12, die sich am 20. Dezember 2018 im Amt befindet, ist § 36 Absatz 1 des
Ortsgesetzes Uber Beirdte und Ortsamter vom 2. Februar 2010 (Brem.GBI. S. 130), das
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zuletzt durch Ortsgesetz vom 14. November 2017 (Brem.GBI. S. 469) geandert worden ist,
bis zum Ende ihrer Amtsperiode weiter anzuwenden.

§38
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Ortsgesetz Uber Beirate und Ortsdmter vom 20. Juni 1989
(Brem.GBI. S. 241 - 2011-b-1), das zuletzt durch Ortsgesetz vom 10. Juli 2007 (Brem.GBI.
S. 416) geandert worden ist, aul3er Kraft.

Bremen, den 2. Februar 2010

Der Senat

Seite 26 von 26



	Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter
	Abschnitt 1Beiräte
	§ 1 Bildung der Beiräte
	§ 2 Wahlgrundsätze
	§ 3 Wahlberechtigung
	§ 4 Wählbarkeit

	Abschnitt 2Aufgaben und Rechte der Beiräte 
	§ 5 Aufgaben der Beiräte
	§ 6 Bürger-, Jugend- und Seniorenbeteiligung
	§ 7 Informationsrechte des Beirates
	§ 8 Maßnahmen und Planungen
	§ 9 Beteiligungsrechte des Beirates
	§ 10 Entscheidungs- und Zustimmungsrechte des Beirates
	§ 11 Entscheidung bei unterschiedlichen Auffassungen

	Abschnitt 3Arbeitsweise der Beiräte 
	§ 12 Geschäftsordnung
	§ 13 Einberufung
	§ 14 Sitzungen des Beirates
	§ 15 Beschlussfähigkeit
	§ 16 Beschlussfassung
	§ 17 Wahlen durch Beiräte

	Abschnitt 4Beiratsmitglieder
	§ 18 Stellung der Beiratsmitglieder
	§ 19 Verschwiegenheitspflicht
	§ 20 Mitwirkungsverbot
	§ 21 Verpflichtung
	§ 22 Ende der Mitgliedschaft

	Abschnitt 5Ausschüsse und beiratsübergreifende Zusammenarbeit 
	§ 23 Bildung von Ausschüssen
	§ 24 Beiratsübergreifende Zusammenarbeit
	§ 25 Sitzungen der Ausschüsse

	Abschnitt 6Beiratssprecherin oder Beiratssprecher 
	§ 26 Beiratssprecherin oder Beiratssprecher

	Abschnitt 7Ortsämter, Ortsamtsleitung 
	§ 27 Ortsämter
	§ 28 Örtliche Zuständigkeit
	§ 29 Aufgaben der Ortsämter
	§ 30 Aufgabenübertragung
	§ 31 Unterrichtungs- und Beteiligungspflicht der zuständigen Stellen
	§ 32 Mitwirkung an der Haushaltsaufstellung und Ausführung
	§ 33 Beteiligung mehrerer Ortsämter
	§ 34 Aufsichtsbehörde
	§ 35 Ortsamtsleitung
	§ 36 Ehrenamtliche Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter

	Abschnitt 8Schlussbestimmungen
	§ 37 Richtlinien und Verwaltungsvorschriften
	§ 37a Übergangsregelungen
	§ 38 Inkrafttreten, Außerkrafttreten



